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Ant rag  des  Geme indera tes

1. Die Gemeinde Freienbach kauft von der Korporation 
Pfäffikon, Hurdnerwäldlistrasse 27a, Pfäffikon, 1331 m2 
Land ab deren Liegenschaft Nr. 546, Eichholz, Pfäffikon.

2. Dafür wird ein Kredit von 1 200 000 Franken bewilligt.
3. Die Erwerbsfläche von 1331 m2 Land wird mit der ge-

meindeeigenen Liegenschaft Nr. 3824, Schiessanlage 
Roggenacker, vereinigt und dem Verwaltungsvermögen 
zugewiesen.

4. Der Landkauf ist nur dann zu vollziehen, wenn auch das 
Sachgeschäft für den Baukredit zum Werkhofneubau 
an der Urne angenommen wird.

5. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

B er i ch t

Ausgangslage
Der Gemeindewerkhof und der Feuerwehrstützpunkt tei-
len sich seit mehreren Jahren den Standort Gwatt in Pfäf-
fikon. Seit dem Umzug der Hauptsammelstelle gibt es 
zwar mehr Platz auf dem Aussenareal. Das Gebäudevolu-
men reicht allerdings nicht aus, um heute, und erst recht 
auch mittel- und langfristig, gute Bedingungen für beide 
Betriebe sicherzustellen. Die Platzverhältnisse sind und 
bleiben eng. Eine Entflechtung der beiden Betriebe Werk-
hof und Feuerwehrstützpunkt ist angezeigt. Einerseits, um 
den entstandenen Nachholbedarf zu decken und anderer-
seits, um den langfristig steigenden Aufgaben und Anfor-
derungen zu entsprechen. Sowohl der Feuerwehrstütz-
punkt Pfäffikon wie auch der Gemeindewerkhof benöti-
gen für ihre Fahrzeuge und Gerätschaften zur Erfüllung 
ihrer vielfältigen Aufgaben auf lange Frist mehr Platz.
Während sich der Feuerwehrstützpunkt am bisherigen 
Standort Gwatt weiterentwickeln soll, wurden für den Ge-
meindewerkhof Alternativen gesucht und eine Lösung bei 
der gemeindeeigenen Liegenschaft Roggenacker in Pfäf-
fikon gefunden. Auf der gemeindeeigenen Liegenschaft 
Roggenacker in Pfäffikon steht eine regionale Schiessan-
lage für die Distanzen 300 Meter, 50 Meter, 25 Meter und 
10 Meter. Sie liegt in der Zone öffentlicher Bauten und 
Anlagen. Der Gemeinderat verfolgt die innovative Idee, 
den Werkhof platzsparend neu unterhalb die 300-Meter- 
Schiesslinie zu verlegen. 
Die Realisierung eines Gemeindewerkhofes unterhalb der 
300-Meter-Schiesslinie ist möglich. Dies zeigen die Ab-
klärungen unter Beachtung der langfristig werkhofnot-
wendigen Flächen und Volumen, der raumplanungsrecht-
lichen Schranken, der Erschliessung sowie der schiesstech-
nischen und sicherheitsrelevanten Aspekte. Nach der 

Realisierung des Werkhofneubaus im Roggenacker würde 
der Stützpunktfeuerwehr Freienbach und den kommuna-
len beziehungsweise regionalen Sicherheitsorganisatio-
nen neu zusätzlich das ganze Untergeschoss im Feuer-
wehrstützpunkt Gwatt, wo jetzt noch der Werkhof einquar-
tiert ist, zur Verfügung stehen.
Der Gemeinderat Freienbach beabsichtigt deshalb, der 
Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2021 ein Bau-
projekt und den Baukredit für den Neubau eines Gemein-
dewerkhofes unterhalb der 300-Meter-Schiesslinie in der 
Schiessanlage Roggenacker zu unterbreiten. 
Um die Voraussetzungen für das Bauprojekt bereits vor 
der Gemeindeversammlung vom Dezember 2021 eindeu-
tiger klären zu können, wird der unten beschriebene Land-
kauf vorgelegt. Der Gemeinderat will Klarheit haben, ob er 
aus Sicht der Stimmbürgerschaft mit dem Land planen 
kann oder nicht.
Zur optimierten Erschliessung des geplanten Werkhofes 
sowie für den Ersatz hierfür wegfallender Parkierungs-
flächen benötigt die Gemeinde Freienbach Land der Kor-
poration Pfäffikon im Dreieck Schindellegistrasse, Wal-
deggstrasse und Schiess anlage Roggenacker, das heisst 
ein kleines Stück der Parzelle Nr. 546. Es ist Teil der Ver-
einbarung mit der Korporation, dass bei dieser Gelegen-
heit der unmittelbar auf der anderen Seite der Waldegg-
strasse liegende Hundeversäuberungsplatz, dessen Flä-
che die Gemeinde schon seit vielen Jahren von der Kor-
poration unentgeltlich nutzen kann und den die Gemeinde 
auch unterhält, ins Eigentum der Gemeinde Freienbach 
übergeht. Dies ergibt eine Landerwerbsfläche von total 
1331 m2. Die Gemeinde Freienbach möchte diesen Land-
spickel käuflich erwerben. Die Korporation Pfäffikon als 
Eigentümerin der Liegenschaft Nr. 546 im Eichholz ist be-
reit, diese 1331 m2 Land ab ihrer Liegenschaft an die Ge-
meinde Freienbach für die Realisierung eines neuen Ge-
meindewerkhofes zu verkaufen. 

Kaufobjekt
Die Erwerbsfläche beträgt 1331 m². Davon liegen 626.6 
m2 in der Zone öffentlicher Bauten und Anlagen OE und 
704.4 m² im übrigen Gemeindegebiet UEG. Sie ist von der 
angrenzenden Schindellegistrasse her erschlossen. Mit 
dem Landerwerb werden das gemeindeeigene Areal im 
Roggenacker – Schiessanlage L Nr. 3824, L Nr. 3825 und 
L Nr. 2081 sowie die ehemaligen Militärbaracken L Nr. 
2344 – arrondiert.

Kaufzweck
Die Erschliessung des geplanten Werkhofgebäudes er-
folgt von der Schindellegistrasse her über die Eichenstras-
 se. Von dort führt sie zuerst über das gemeindeeigene 
Land der Schiessanlage Roggenacker, dann über die zum 
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Landerwerb ab L Nr. 546

Plan Vorprojekt Situation/Landkauf
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Kauf beantragte Landfläche der Korporation Pfäffikon. 
Der Landkauf bietet die optimale Lösung, um die Er-
schliessung des neuen Werkhofes zu gewährleisten und 
die dadurch wegfallenden Parkplätze zu ersetzen. Ohne 
diesen Landerwerb könnten die Erschliessung und Auto-
parkierung für den Werkhof und die Schiessanlage Rog-
genacker nicht mehr im heutigen, für diese Betriebe not-
wendigen Umfang gewährleistet werden. In diesem Fall 
müsste das Projekt für den Werkhofneubau abgeändert 
werden.

Kosten
Die Gemeinde Freienbach kann die Landfläche von 1331 m2 
ab der Liegenschaft Nr. 546 für 900.00 Franken pro m2 
erwerben, was den Kaufpreis von 1 197 900.00 Franken 
ergibt. Dies ist ein fairer Kaufpreis. Der beantragte Kredit 
setzt sich wie folgt zusammen:

Kaufpreis Teil von Liegenschaft L Nr. 546: 1331 m² × Fr. 900/m² =  
 Fr. 1 197 900.–
Notariats- und Grundbuchkosten, Annahme Fr. 2 100.–
Total Fr. 1 200 000.–

Der Kaufpreis wird mit der grundbuchlichen Eigentums-
übertragung zur Zahlung fällig. Diese erfolgt nur, nachdem 
die Stimmbürgerschaft diesem Kauf und später auch dem 
Baukredit für den Werkhofneubau im Roggenacker zuge-
stimmt hat. Die Grundstückgewinnsteuer ist durch die Ver-
käuferin zu übernehmen. Die Notariats- und Grundbuch-
kosten übernimmt die Gemeinde Freienbach.

Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt über die flüssigen Mittel der Ge-
meinde Freienbach. Eine zusätzliche Fremdverschuldung 
ist aufgrund der rollenden Finanzplanung nicht absehbar. 

Folgekosten
Die Landfläche von 1331 m2 wird nur erworben, wenn die 
Freienbacher Stimmbürgerschaft in einer folgenden Sach-
abstimmung auch dem Baukredit für einen Neubau eines 
Gemeindewerkhofes im Roggenacker in Pfäffikon zu-
stimmt. Die Gemeinde Freienbach beabsichtigt, solange 
keine Investitionen vorzunehmen. Für Unterhalt und Be-
trieb entstehen solange keine Folgekosten, einerseits, weil 
der Teil Wiesland wie bisher landwirtschaftlich genutzt 
wird, andererseits, weil die Gemeinde Freienbach seit je-
her schon für den Unterhalt der Teilfläche mit dem Hunde-
versäuberungsplatz zuständig ist. Die linearen Abschrei-
bungen über 25 Jahre betragen 48 000 Franken pro Jahr. 
Die Kapitalkosten sind derzeit negativ, da die Finanzierung 
aus liquiden Mitteln erfolgt, welche mit Negativzinsen be-
lastet sind. 

Ste l lungnahme der 
Rechnungsprü fungs  kommiss ion

Die Rechnungsprüfungskommission bestätigt, dass der 
Kauf von 1331 m2 Land ab der Liegenschaft Nr. 546, 
Eichholz, Pfäffikon, für den Neubau des Gemeindewerk-
hofes im Roggenacker sinnvoll, und der damit verbundene 
Verpflichtungskredit rechtmässig und im Rahmen der Pla-
nung finanzierbar sind.

Empfeh lung  des  Geme indera tes

Der beantragte Landerwerb ist in Zusammenhang mit der 
Realisierung des neuen Gemeindewerkhofes im Roggen-
acker sinnvoll. Der Landkauf ist ein zentrales Element für 
eine optimierte Erschliessung des Werkhofneubaus und 
für die künftige Autoparkierung sowohl des Werkhofper-
sonals wie auch der Benutzer der Schiessanlage Roggen-
acker. Der Landkauf wird nur unter der Bedingung vollzo-
gen, dass in einem nachfolgenden Sachgeschäft auch 
dem Baukredit für den Neubau des Werkhofes im Roggen-
acker zugestimmt wird. Der Gemeinderat empfiehlt des-
halb, dem vorliegenden Landkaufgeschäft zuzustimmen. 
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